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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §29 Abs1;

1. WRG 1959 § 29 heute

2. WRG 1959 § 29 gültig ab 27.07.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 123/2006

3. WRG 1959 § 29 gültig von 01.10.1997 bis 26.07.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 74/1997

4. WRG 1959 § 29 gültig von 01.11.1959 bis 30.09.1997

Rechtssatz

Eine Stilllegung von Abwasseranlagen im ö9entlichen Interesse nach § 29 Abs 1 WRG 1959 dient dem - gesetzlich

keineswegs verpönten - Zweck der Hintanhaltung jeder künftigen missbräuchlichen Verwendung. Durch diese

Vorschrift wird sichergestellt, dass jene Veränderungen im Gewässerbereich, die seinerzeit aus Anlass der Bewilligung

einer Wasserbenutzung, insbesondere durch die Errichtung der zur Benutzung eines Gewässers dienenden Anlagen,

eingetreten sind, nunmehr soweit als möglich rückgängig gemacht werden, insoweit dies im ö9entlichen Interesse

oder in demjenigen anderer Wasserberechtigter oder der Anrainer erforderlich ist.Eine Stilllegung von

Abwasseranlagen im ö9entlichen Interesse nach Paragraph 29, Absatz eins, WRG 1959 dient dem - gesetzlich

keineswegs verpönten - Zweck der Hintanhaltung jeder künftigen missbräuchlichen Verwendung. Durch diese

Vorschrift wird sichergestellt, dass jene Veränderungen im Gewässerbereich, die seinerzeit aus Anlass der Bewilligung

einer Wasserbenutzung, insbesondere durch die Errichtung der zur Benutzung eines Gewässers dienenden Anlagen,

eingetreten sind, nunmehr soweit als möglich rückgängig gemacht werden, insoweit dies im ö9entlichen Interesse

oder in demjenigen anderer Wasserberechtigter oder der Anrainer erforderlich ist.
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